
4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Rheinbach 
vom 2. November 2020 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 
7 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1072), in Kraft getreten am 1. Juni 2022 
durch Bekanntmachung vom 7. März 2022 (GV. NRW. S. 286), hat der Rat der Stadt Rheinbach in 
seiner Sitzung am 5. Februar 2024 folgende 4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt 
Rheinbach vom 2. November 2020 beschlossen: 
 

 
§ 1 

Änderung der Hauptsatzung 
 
(1) § 11 Absatz 4 Buchstabe a) erhält folgende Fassung: 

 

 
 

 
(2) § 11 Absatz 4 Buchstaben d) und e) werden wie folgt zusammengefasst: 

 

 
 

 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die Änderungssatzung tritt rückwirkend ab 1. Januar 2024 in Kraft. 

a) alle Rats- und Ausschussmitglieder erhalten einen Regelstundensatz, es sei 
denn, dass sie ersichtlich keine finanziellen Nachteile erlitten haben. Der 
Regelstundensatz wird auf die Höhe des Mindestlohns nach dem 
Mindestlohngesetz festgesetzt. 

d) Personen, die nicht oder weniger als 20 Stunden pro Woche erwerbstätig sind, jedoch 
einen Haushalt von mindestens zwei Personen, wovon eine Person ein pflege- oder 
betreuungsbedürftiger Angehöriger ist, oder einen Haushalt von mindestens drei 
Personen führen, erhalten anstelle des Verdienstausfalls eine Entschädigung in Form 
eines Stundenpauschalsatzes. Aufwendungen für die entgeltliche Betreuung von 
pflege- oder betreuungsbedürftigen Angehörigen während der Ausübung des Mandats 
werden erstattet. 
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